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Göddecke Rechtsanwälte: WirtschaftsWoche verleiht Top-Kanzlei-Siegel an KANZLEI GÖDDECKE 

 
Unter Deutschlands Anwälten ermittelte die Zeitschrift WirtschaftsWoche (WiWo), wer sich seriös, 
mit Nachdruck und erfolgreich für die Interessen geschädigter Kapitalanleger einsetzt. Zu diesem 
Expertenkreis zählen die Juroren die KANZLEI GÖDDECKE in Siegburg. 
 

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurde zunächst auf die Erfolgsbilanz 
des Anwalts vor den Schranken des Gerichts geachtet, aber auch, dass er wirt-
schaftlich positive Ergebnisse für die Anleger erzielt hat; sie belegen die Kompe-
tenz der anwaltlichen Leistung. Dazu gehören ebenfalls Vergleiche; denn in vie-
len Fällen ist es für Anleger finanziell sinnvoller, zügig zu einem positiven 
Schluss und damit zu seinem Geld zu kommen, als langwierige Gerichtsverfah-
ren zu führen mit ungewissem Ausgang. 

 
Zu den Entscheidern gehörte nicht nur ein Mitglied der WiWo-Redaktion, sondern auch ein bran-
chenerfahrener Wirtschaftsdetektiv und der Leiter der Rechtsschutzabteilung eines deutschen 
Versicherers. Als Maßstab legte die Fachjury die gesammelte Erfahrung des Anwalts, die Qualität 
des Kanzlei-Teams sowie die Seriosität der Mandantengewinnung und des Marketings an. Insge-
samt konnten von den etwa 150.000 in Deutschland zugelassenen Anwälten bundesweit nur 20 
Juristen den gestellten Anforderungen entsprechen. 
 
Die WiWo hat sich bereits seit Langem mit der Qualität anwaltlicher Dienstleistung für Anleger 
beschäftigt. So sind im Januar 2009 Missstände bei einigen Anlegerkanzlei angeprangert worden, 
dagegen wurde von der WiWo die KANZLEI GÖDDECKE im Frühjahr 2008 schon als renommier-
te Adresse für Anlegerinteressen bezeichnet. 
 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Für Anleger bedeutet die Qualitätseinschätzung von kompetenter und unabhängiger Seite einen 
unschätzbaren Vorteil: Denn die angesetzten Maßstäbe beurteilen nicht nur die harten Faktoren, 
wie energisches und erfolgreiches Auftreten, sondern auch die sogenannten Soft Skills („weiche 
Faktoren“), wie das seriöse Eingehen auf die wirklichen Mandanteninteressen. 
 
Die KANZLEI GÖDDECKE empfindet die Aufnahme in den Kreis der „besten Anlegeranwälte“ als 
eindeutige Bestätigung der Qualität ihrer Arbeit und betrachtet sie zugleich als Ansporn und Ver-
pflichtung für die Zukunft, für Anleger ein guter Partner zu sein. 
 
Quelle: WirtschaftsWoche (WiWo), Online-Ausgabe, 17. April 2009 und Print-Ausgabe vom 20. April 2009 
(Heft 17) 
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